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Hi Ho,
so schnell kann's gehen, noch nicht mal 2 Jahre ist es her, da ging ich mit weichen Knien in das
Einstellungsgespräch an meiner Schule... und schon sitze ich nun auf der anderen Seite; wir
haben ausgeschrieben und ich bin Mitglied der Einstellungskommission. Bevor es losgeht,
würde ich gern wissen, ob es irgendwo einen Erlass gibt hinsichtlich des Verlaufs der
Einstellungsgespräche, welche Kriterien es für die Auswahl gibt, welche nicht legitim sind usw...
will mich nicht verplappern , unerlaubte Fragen stellen oder sonstwas. Bei LEO hab ich geguckt,
da steht nur oberflächliches Zeugs und vor allem das, was für die Bewerber nötig ist - gibt's
sowas auch anders herum?
Grüße,
JJ

P.S.: Mich würde zunächst mal interessieren, vielleicht weiss das einer aus dem Kopf: Muss die
Schule jemanden von den eingeladenen BewerberInnen einstellen oder kann man auch alle
ablehnen und auf die nächste Runde warten?
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